
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizi-
tät aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) 
vom 26.10.2006 (BGBl. I S. 2391), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22.11.2021(BGBl. I S. 4946)

§ 1  Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu 
denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen Haushaltskunden 
in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 
36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen 
Preisen mit Elektrizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen 
dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsver-
trages zwischen Grundversorgern und Haushaltskunden. So-
weit die Messung mit einer Messeinrichtung nach § 2 Nummer 7 
oder 15 des Messstellenbetriebsgesetzes erfolgt und nicht nach 
Satz 4 ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, beinhaltet 
der Grundversorgungsvertrag einen kombinierten Vertrag im 
Sinne des § 9 Absatz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes, in 
dessen Rahmen der Grundversorger nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Messtellenbetriebsgesetzes den Messstellen-
vertrag mit dem Messstellenbetreiber abschließt. Anstelle eines 
kombinierten Vertrages nach Satz 3 hat der Grundversorger auf 
Verlangen des Kunden mit diesem einen Grundversorgungsver-
trag ohne Einbeziehung des Messstellenbetriebs abzuschlie-
ßen. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die 
Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes.
Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versor-
gungsverträge, soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 
beendet worden sind.
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushalts-
kunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbrau-
cher.
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen, das nach § 36 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundver-
sorgung mit Elektrizität durchführt.

§ 2  Vertragsschluss
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlos-
sen werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, 
so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden 
unverzüglich in Textform zu bestätigen.
(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustan-
de, dass Elektrizität aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz 
der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der 
Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der 
Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von 
Elektrizität unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungs-
pflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein 
anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen begründet hat.
(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des 
Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss notwendigen 
Angaben enthalten, insbesondere auch:
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Register-

nummer oder Familienname und Vorname sowie Adresse 
und Kundennummer),

2. Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle einschließ-
lich der zur Bezeichnung der Entnahmestelle verwendeten 
Identifikationsnummer,

3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, 
Registernummer und Adresse),

4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die 
Grundversorgung durchgeführt wird (Firma, Registergericht, 
Registernummer und Adresse) und zum Messstellenbetrei-
ber sowie

5. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei folgende Belas-
tungen, soweit sie Kalkulationsbestandteil der geltenden 
Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen sind:
a) die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes 

vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378, 2000 I S. 147) in der 
jeweils geltenden Fassung,

b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 
1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Ja-
nuar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 
Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. 
I S. 2477) geändert worden ist,

c) jeweils gesondert die Umlagen und Aufschläge nach 
§ 60 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, 
§ 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, 
§ 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, 
§ 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes und 
§ 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten vom  
28. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2998) in der jeweils 
geltenden Fassung,

d) jeweils gesondert die Netzentgelte und, soweit sie nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 3 Gegenstand des Grundversorgungs-
vertrages sind, die Entgelte des Messstellenbetreibers 
oder die Entgelte der Betreiber von Energieversorgungs-
netzen für den Messstellenbetrieb und die Messung.

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht 
vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundversorger 
auf Anforderung mitzuteilen. 
Zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 Nummer 5 hat der 
Grundversorger den auf die Grundversorgung entfallenden 
Kostenanteil anzugeben, der sich rechnerisch nach Abzug der 
Umsatzsteuer und der Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 von 
dem Allgemeinen Preis ergibt, und diesen Kostenanteil getrennt 
zu benennen. Der Grundversorger hat die jeweiligen Belastun-
gen nach Satz 1 Nummer 5 sowie die Angaben nach Satz 3 in 
ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffentlichung der Allgemeinen 
Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgeset-
zes auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Auf die Veröffent-
lichung der jeweiligen Höhe der in Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c 

genannten Belastungen auf einer Informationsplattform der 
deutschen Übertragungsnetzbetreiber hat der Grundversorger 
ergänzend hinzuweisen. Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der 
Vertragsbestätigung hinzuweisen auf
1. die Allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung und auf 

diese ergänzende Bedingungen,
2. den Zeitraum der Abrechnungen
3. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versor-

gungsstörungen gegen den Netzbetreiber nach § 6 Absatz 3 
Satz 1 geltend zu machen,

4. Informationen über die Rechte der Kunden im Hinblick auf 
Verbraucherbeschwerden und Streitbeilegungsverfahren, 
die ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, einschließlich 
der für Verbraucherbeschwerden nach § 111b Absatz 1 
Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes eingerichteten 
Schlichtungsstelle mit deren Anschrift und Webseite, und 
Informationen über die Verpflichtung des Grundversorgers 
zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren,

5. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetz-
agentur für den Bereich Elektrizität und Gas sowie

6. das Muster der Abwendungsvereinbarung des Grundversor-
gers nach § 19 Absatz 5.

Die Hinweise nach Satz 6 Nummer 4 und 5 sowie das Muster 
der Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers nach § 19 
Absatz 5 hat der Grundversorger auch auf seiner Internetseite 
zu veröffentlichen. § 41 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgeset-
zes bleibt unberührt.
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden 
rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 
1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf 
Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen 
unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die 
ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger 
öffentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu ver-
öffentlichen.
(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf 
nicht davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrück-
stände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

§ 3  Ersatzversorgung
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirt-
schaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie 
für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 2 
Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Absatz 3 ent-
sprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass der 
Grundversorger den Energieverbrauch auf Grund einer rechne-
rischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch in 
Rechnung stellen darf.
(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach 
Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der 
Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls 
mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzver-
sorgung zur Fortsetzung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss 
eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf 
§ 2 Absatz 2 ist hinzuweisen.

§ 4 Bedarfsdeckung
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages 
verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizitäts-
bedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Grundversorgers 
zu decken. 
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung 
und aus Erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die 
ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei 
Aussetzen der Grundversorgung dienen (Notstromaggregate). 
Notstromaggregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Be-
stimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung 
betrieben werden.

§ 5  Art der Versorgung; Änderungen der  
Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen
(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und 
Spannungsart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sol-
len, ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen 
Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, 
an das die Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, an-
geschlossen ist.
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzen-
den Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst 
nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs 
Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderun-
gen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche 
Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Änderungen 
auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat er den 
Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen einer Änderung 
sowie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 
3 und die Angaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und 
Satz 3 in übersichtlicher Form anzugeben.
(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder 
ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen 
der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen 
werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei 
einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die 
Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechen-
den Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Kündigung nachweist.

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen 
staatlich gesetzter oder regulierter Belastungen
(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 5, die in die Kalkulation des Allgemeinen Preises ein-
geflossen sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen 
Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Änderung in das 
Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo 
der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe 
a bis c, ist der Grundversorger abweichend von Satz 1 verpflich-
tet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und 
dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation 
einfließen zu lassen. Die Verpflichtung zur Neuermittlung 
nach Satz 2 entsteht in dem Zeitraum vom 15. Oktober bis 
31. Dezember eines Jahres erst, wenn alle von Satz 1 erfassten 
Belastungen für das Folgejahr feststehen.
(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation 
und die Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen 
der Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundversor-
gers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach § 5 
Absatz 3 bleiben unberührt.

§ 6  Umfang der Grundversorgung
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflich-
tet, die für die Durchführung der Grundversorgung erforder-
lichen Verträge mit Netzbetreibern und, soweit nicht nach § 1 
Absatz 1 Satz 3 etwas anderes vereinbart ist, mit Messstellen-
betreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnah-
men zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, 
zu dessen Nutzung der Kunde nach der Niederspannungsan-
schlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen 
Preisen und Bedingungen Elektrizität zur Verfügung zu stellen. 
Die Elektrizität wird im Rahmen der Grundversorgung für die 
Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf 
des Kunden im Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgeset-
zes zu befriedigen und für die Dauer des Grundversorgungsver-
trages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des 
Absatzes 1 jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies 
gilt nicht,
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingun-

gen zeitliche Beschränkungen vorsehen,
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 

und die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederspannungs-
anschlussverordnung oder § 24 Absatz 1, 2 und 5 der 
Niederspannungsanschlussverordnung unterbrochen hat 
oder

3. soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, 
dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von  
Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Elektrizitätsversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 
oder einer Störung des Messstellenbetriebes handelt, der 
Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, 
soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen 
des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist 
verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die 
mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber oder 
den Messstellenbetreiber zusammenhängenden Tatsachen in-
soweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm 
in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

§ 7  Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie 
die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem 
Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche 
Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den 
Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden 
Bedingungen regeln.

§ 8  Messeinrichtungen
(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch 
die Messeinrichtungen nach den Vorschriften des Messstellen-
betriebsgesetzes festgestellt.
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch 
eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im 
Sinne des § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes beim Mess-
stellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf 
Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich 
mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prü-
fung fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung 
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem 
Kunden. Der Grundversorger darf die Prüfung nicht von einer 
Vorleistung oder Sicherheitsleistung abhängig machen, wenn der 
Kunde Umstände darlegt, die Zweifel an der ordnungsgemäßen 
Funktion der Messeinrichtung begründen.

§ 9  Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des 
Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu 
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 
dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die 
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kun-
den oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. 
Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 



erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen 
zugänglich sind.

§ 10  Vertragsstrafe
(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beein-
flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach 
Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger 
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die 
Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs 
Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt 
verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach 
dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung ver-
letzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der 
Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn gel-
tenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie 
darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt 
werden.
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn 
der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertrags-
strafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für 
einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate be-
tragen darf, erhoben werden.

§ 11 Verbrauchsermittlung
(1) Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der Abrech-
nung ist § 40a des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden.
(2) Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 
auch ermitteln, wenn dies
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an 

einer Überprüfung der Ablesung 
erfolgt.
(3) (weggefallen)

§ 12 Abrechnung
(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 40b 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet.
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die 
verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise 
maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haus-
haltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu 
berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatz-
steuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze.
(3) lm Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist entspre-
chend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung 
des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen 
geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten Ver-
brauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so 
kann der Grundversorger für die nach der letzten Abrechnung 
verbrauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. 
Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung ent-
sprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum 
zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so be-
misst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemes-
sen zu berücksichtigen.
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach 
der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem 
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst 
werden.
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlags-
zahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag 
unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge un-
verzüglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsver-
brauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlan-
gen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der 
Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen 
einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und 
in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens 
der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie 
die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrech-
nungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der Grundver-
sorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur 
in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist 
bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundver-
sorger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder 
sonstige vergleichbare Vorauszahlungssysteme einrichten. Die 
Anforderungen an Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 
Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind zu beachten.

§ 15 Sicherheitsleistung
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit 
oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger in angemesse-
ner Höhe Sicherheit verlangen.
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach 
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zah-
lungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus dem GrundversorgungsverhäItnis nach, so kann 
der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der 
Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf 
von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine 
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach 
verständlich sein. Für Rechnungen und Abschläge ist § 40 Ab-
satz 1 bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes maßgeblich.
(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen 
mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben. Für die 
anzugebenden Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden.

§ 17 Zahlung, Verzug
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grund-
versorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wo-
chen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände 
gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen 
gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder 
zur Zahlungsverweigerung nur,
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 

Fehlers besteht oder
2. sofern

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne 
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeit-
raum ist und

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung ver-
langt 

und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße 
Funktion des Messgeräts festgestellt ist. 
§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, 
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch 
einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen 
Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. 
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.
(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-
ansprüchen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler 
in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist 
die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder 
der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe 
des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den 
Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus 
dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums 
oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; 
die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berück-
sichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom 
Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte 
korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen.
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es 
sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt.

§ 19 Unterbrechung der Versorgung
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung 
ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht 
unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unter-
brechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer 
Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern.
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, 
ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier 
Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Absatz 3 der Niederspan-
nungsanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grund-
versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Die 
Verhältnismäßigkeit ist insbesondere dann nicht gewahrt, wenn 
infolge der Unterbrechung eine konkrete Gefahr für Leib oder 
Leben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der Grundver-
sorger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der 
Grundversorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger 
hat den Kunden mit der Androhung der Unterbrechung über die 
Möglichkeit zu informieren, Gründe für eine Unverhältnismäßig-
keit der Unterbrechung, insbesondere eine Gefahr für Leib und 
Leben, in Textform vorzutragen. 
Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine Unter-
brechung unter den in den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraus-
setzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug 
etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit Zahlungsverpflichtungen 
in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden 
Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung 
oder, für den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlun-
gen zu entrichten sind, mit mindestens einem Sechstel des 

voraussichtlichen Betrages der Jahresrechnung. Dabei müssen 
die Zahlungsverpflichtungen des Kunden mindestens 100 Euro 
betragen. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach den 
Sätzen 6 und 7 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen 
außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie 
schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen 
Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung 
zwischen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die 
aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren.
(3) Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffenen Kunden 
mit der Androhung einer Unterbrechung der Grundversorgung 
wegen Zahlungsverzuges zugleich in Textform über Möglich-
keiten zur Vermeidung der Unterbrechung zu informieren, die 
für den Kunden keine Mehrkosten verursachen. Dazu können 
beispielsweise gehören
1.  örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Versorgungs-

unterbrechung wegen Nichtzahlung,
2.  Vorauszahlungssysteme, 
3.  Informationen zu Energieaudits und zu Energieberatungs-

diensten und 
4.  Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten 

der sozialen Mindestsicherung oder auf eine anerkannte 
Schuldner- und Verbraucherberatung.

Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers hin-
zuweisen, dem Kunden spätestens mit der Ankündigung der 
Unterbrechung eine Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 
anzubieten. Die Informationen nach Satz 1 bis 3 sind in ein-
facher und verständlicher Weise zu erläutern.
(4) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem 
Kunden acht Werktage im Voraus durch briefliche Mitteilung an-
zukündigen. Zusätzlich soll die Ankündigung nach Möglichkeit 
auch auf elektronischem Wege in Textform erfolgen.
(5) Der Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen 
Kunden spätestens mit der Ankündigung einer Unterbrechung 
der Grundversorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform den 
Abschluss einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das 
Angebot für die Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu 
beinhalten:
1.  eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung über die nach 

Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungsrückstände sowie
2.  eine Weiterversorgung auf Vorauszahlungsbasis nach § 14 

Absatz 1 und 2.
Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 2 Nummer 1 muss 
so gestaltet sein, dass der Kunde sich dazu verpflichtet, die 
Zahlungsrückstände in einem für den Grundversorger sowie 
für den Kunden wirtschaftlich zumutbaren Zeitraum vollständig 
auszugleichen. Als in der Regel zumutbar ist ein Zeitraum von 
sechs bis 18 Monaten anzusehen. Nimmt der Kunde das An-
gebot vor Durchführung der Unterbrechung in Textform an, darf 
die Versorgung durch den Grundversorger nicht unterbrochen 
werden. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der 
Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der Grundversorger 
berechtigt, die Grundversorgung unter Beachtung des Absatzes 
4 zu unterbrechen. Absatz 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden.
(6) In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des Absatzes 
2 Satz 1 und in einer Ankündigung des Unterbrechungsbeginns 
nach Absatz 4 ist klar und verständlich sowie in hervorgehobe-
ner Weise auf den Grund der Unterbrechung sowie darauf hin-
zuweisen, welche voraussichtlichen Kosten dem Kunden infolge 
einer Unterbrechung nach Absatz 2 Satz 1 und infolge einer 
nachfolgenden Wiederherstellung nach Absatz 7 in Rechnung 
gestellt werden können.
(7)  Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich 
wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unter-
brechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unter-
brechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu 
gestatten.

§ 20 Kündigung
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von 
zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch den 
Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grund-
versorgung nach § 36 Absatz 1 Satz 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes nicht besteht.
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger 
hat eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang in 
Textform zu bestätigen.
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für 
den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen 
eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§ 21 Fristlose Kündigung
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Absatz 1 be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die 
Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach 
§ 19 Absatz 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung 
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; 
dabei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 5 entsprechend anzuwenden.

§ 22 Gerichtsstand
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Elektrizitätsabnahme 
durch den Kunden.

§ 23 Übergangsregelungen
Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der Abwendungs-
vereinbarung des Grundversorgers auf dessen Internetseite 
nach § 2 Absatz 3 Satz 7 hat spätestens zum 1. Januar 2022 zu 
erfolgen. 13
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A. Ergänzende Bedingungen der StWB Stadtwerke 
Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG („StWB“) zu 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatz-
versorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV)  
Stand: 01.01.2021

1. Anwendungsbereich
Die StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. 
KG („StWB“) beliefern als Grundversorger auf der Grundlage 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversor-
gungsverordnung - StromGVV) Grundversorgungs- und Ersatz-
versorgungskunden. Die nachfolgenden Regelungen enthalten 
Ergänzende Bedingungen zu den Regelungen der StromGVV.

2. Abrechnung, § 12 StromGVV
Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und ab-
gerechnet (Jahresabrechnung). Der Kunde hat abweichend von 
Satz 1 das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, viertel-
jährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit StWB erfolgt. 
Bei monatlicher Abrechnung entfällt das Recht von StWB, mo-
natliche Abschlagszahlungen vom Kunden zu verlangen.

3. Zahlungsweise, § 16 Abs. 2 StromGVV,  
Vorabinformationsfrist bei Lastschrifteinzug
3.1 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahl-
weise im Wege des Lastschrifteinzugs (Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandats) oder der Banküberweisung zu leisten. 
Hat der Kunde StWB ein Lastschriftmandat erteilt, muss im 
Falle eines Einzugs der Kunde vorab über den einzuziehenden 
Betrag informiert werden. StWB wird den Kunden über den 
einzuziehenden Betrag mindestens einen Tag vor dem Einzug 
informieren.
3.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für StWB kosten-
frei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Einhaltung der 
Fälligkeitstermine ist der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto 
von StWB.

4. Kostenersatz bei Verzug, § 17 StromGVV, und  
für Unterbrechung und Wiederherstellung der  
Versorgung, § 19 StromGVV
Die aufgrund Zahlungsverzugs des Kunden entstandenen 
Kosten einschließlich Kosten für die Unterbrechung und die 
Wiederherstellung der Versorgung sind vom Kunden zu er-
setzen. StWB kann diese Kosten auch pauschal nach Maßgabe 
von § 17 Abs. 2 bzw. § 19 Abs. 7 StromGVV berechnen. Die 
Kostenpauschalen sind nachfolgend aufgeführt. Der Kunde hat 
das Recht nachzuweisen, solche Kosten seien nicht entstanden 
oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.
Kostenpauschalen
Mahnung 3,00 €
Rücklastschriften je nach Kreditinstitut  
Inkassogang/Zustellung Sperrankündigung 15,00 €
Unterbrechung der Versorgung (Sperrung)
- durch Sperrung des Zählers 25,00 €
- durch technische Sperrung nach Aufwand
- in anderen Netzgebieten 10,00 € zzgl.  
  Kosten des jeweiligen Netzbetreibers
Wiederherstellung der Versorgung (Öffnung)
- nach Sperrung des Zählers 40,00 € *
- nach technischer Sperrung nach Aufwand
- in anderen Netzgebieten 11,90 € zzgl.  
  Kosten des jeweiligen Netzbetreibers
Abschluss zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung 11,90 € *
Rechnungskopie 3,57 € *
Rechnungskorrektur 5,95 € *
Zwischenabrechnung 5,95 € *
* brutto inkl. 19% Umsatzsteuer

5. Vorauszahlung und Vorauszahlungssysteme,  
§ 14 StromGVV
Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
StWB nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu 
der Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen wird, ist StWB 
wahlweise berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen oder auf 
Kosten des Kunden bei diesem ein Vorauszahlungssystem 
einzurichten.

6. Kündigung, § 20 StromGVV
Die Kündigung des Vertrages durch den Kunden bedarf der 
Textform, ist also insbesondere schriftlich, per Telefax oder 
E-Mail möglich, und muss wenigstens folgende Angaben ent-
halten:
- Kundennummer 
- Zählernummer 
- Rechnungsanschrift für die Abschlussrechnung

Ergänzende Bedingungen zur StromGVV und Besondere Vertragsbedingungen der  
StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG für Stromlieferungen in Niederspannung

B. Vertragsbedingungen der StWB Stadtwerke Branden-
burg an der Havel GmbH & Co. KG („StWB“) für Sonderver-
träge zur Belieferung von Haushalts- und Gewerbekunden 
mit Strom auf Basis von Angeboten/Tarifen außerhalb der 
Grundversorgung (“Sondervertragsbedingungen”) 
Stand: 01.01.2022

7. Vertragliche Regelungen
Die nachstehenden Ziffern 8 bis 17 gelten für Strom-Lieferver-
träge zu Bedingungen außerhalb der gesetzlichen Grundver-
sorgung (Sonderverträge). Ferner gelten für diese Verträge §§ 7 
bis 18 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzver-
sorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Strom-
grundversorgungsverordnung-StromGVV) sowie Ziff. 2 bis 6 der 
Ergänzenden Bedingungen der StWB zur StromGVV. Soweit 
der Sondervertrag in produktspezifischen Vertragsbedingungen 
hiervon Abweichendes regelt, gelten solche spezifischen Ver-
tragsbedingungen vorrangig.

8. Voraussetzung des Angebots, Vertragsschluss
8.1 Das Angebot von StWB in Prospekten, Anzeigen etc. ist frei-
bleibend und unverbindlich. Maßgeblich sind die bei Vertrags-
schluss geltenden Preise. Das Angebot richtet sich an (potentielle) 
Kunden für deren Verbrauchsstellen mit einer Abnahmestruktur 
und –menge, deren Belieferung nach Standardlastprofilen möglich 
ist und die einen Jahresverbrauch von  
max. 10.000 kWh aufweisen. Sind v. g. Voraussetzungen nicht ge-
geben und wurde dennoch der Vertrag geschlossen oder fallen die 
Voraussetzung im Laufe des Vertragsverhältnisses weg, so stellt 
deren Nichteinhalten ein wichtiger Grund gemäß Ziff. 12.1 dar, der 
StWB zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt.
8.2 Der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn StWB den 
Kunden-Lieferauftrag bzw. die Kunden-Bestellung in Textform 
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns bestätigt. 
StWB behält sich das Recht einer Bonitätsprüfung des Kunden 
vor und kann die Bestätigung des Auftrages insbesondere, 
aber nicht nur, bei unzureichender Bonität verweigern. Der 
Lieferbeginn hängt davon ab, dass unter Berücksichtigung der 
verbindlichen Regelungen zum Lieferantenwechsel alle für die 
Belieferung notwendigen Maßnahmen erfolgt sind (z. B. vom 
Vorlieferanten bestätigte Kündigung des bisherigen Liefervertra-
ges). Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist 
des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei 
denn, der Kunde fordert StWB hierzu ausdrücklich auf.

9. Lieferumfang, Befreiung von der Leistungs-
pflicht, Versorgungseinstellung bei Zahlungsverzug
9.1 StWB liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an 
Strom an seine vertraglich vereinbarte Entnahmestelle. Entnah-
mestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über 
den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifika-
tionsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird. Der Kunde 
wird die elektrische Energie lediglich zur eigenen Versorgung 
nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.
9.2 Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber 
erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Ver-
trages, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerb-
lichen Messstellenbetreiber schließt. StWB stellt dem Kunden 
das Entgelt für den Messstellenbetrieb unter den Voraussetzun-
gen von Ziffer 10.1.1 und 10.1.2 in Rechnung.
9.3 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Stromversorgung ist StWB, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, nach Maßgabe von § 6 Abs. 3 StromGVV von ihrer 
Leistungspflicht befreit.
9.4 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch 
unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben 
und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen 
oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (ins-
besondere höhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, 
Pandemien, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnun-
gen), wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht, so sind 
die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, 
solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig 
beseitigt sind. 
9.5 StWB ist des Weiteren von ihrer Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und /
oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber 
den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. 
Schadensersatzansprüche des Kunden gegen StWB bleiben 
für den Fall unberührt, dass StWB an der Unterbrechung ein 
Verschulden trifft.
9.6 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden 
Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit 100 Euro 
inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist StWB berechtigt, die 
Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den 
zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der 
Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht titulierte Forde-
rungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet 
hat oder die wegen einer Vereinbarung zwischen StWB und 
Kunden noch nicht fällig sind, oder die aus einer streitigen und 
noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung der StWB 
resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungs-
verzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich 
nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spätestens 
vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netz-
betreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht 
Werktage vorher durch briefliche Mitteilung unter Angabe des 
Zeitpunkts der Auftragserteilung angekündigt. Der Kunde wird 
StWB auf etwaige Besonderheiten, die eine Unterbrechung 
zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen.

10. Preisbestandteile und Preisanpassung
10.1.1 Im Strompreis (Grundpreis und verbrauchsabhängiger 
Arbeitspreis) sind die folgenden Kosten enthalten: Beschaf-
fungs- und Vertriebskosten, die Umsatzsteuer, die Strom-
steuer; die an den Netzbetreiber zu entrichtenden Entgelte für 
die Netznutzung; ferner als Bestandteil des Grundpreises die 
Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb konventioneller 
Messeinrichtungen sowie moderner Messeinrichtungen im 
Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes, soweit diese Entgelte 
StWB vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden; 
weiterhin die Kosten der Abrechnung, die Konzessionsabgaben, 
die Mehrbelastungen aus den Verpflichtungen des Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) sowie die Umlagen nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), nach § 19 Abs. 2 
StromNEV (StromNEV-Umlage), nach § 17 f. EnWG (Offshore-
Umlage) und nach der Verordnung zu abschaltbaren Lasten.
10.1.2 Wird die Entnahmestelle des Kunden durch den grund-
zuständigen Messstellenbetreiber mit einem intelligenten Mess-
system (iMSys) ausgestattet, berechnet StWB die Entgelte für 
den Messstellenbetrieb eines iMSys an den Kunden in der Höhe 
weiter, wie sie StWB vom grundzuständigen Messstellenbetrei-
ber in Rechnung gestellt werden. 
Die Entgelte für den iMSys-Messstellenbetrieb sind je nach 
Messstellenbetreiber unterschiedlich, dürfen aber die gesetz-
lichen Preisobergrenzen gemäß § 31 Messstellenbetriebsgesetz 
nicht überschreiten. Das maßgebliche Entgelt ist jeweils dem 
Preisblatt des für die Entnahmestelle grundzuständigen Mess-
stellenbetreibers zu entnehmen, das dieser zu veröffentlichen 
hat.
10.2 Preisänderungen durch StWB erfolgen im Wege der ein-
seitigen Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens 
nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. 3 BGB 
zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungs-
bestimmung durch StWB sind ausschließlich Änderungen der 
Kosten zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach 
Ziffer 10.1.1 maßgeblich sind. StWB ist bei Kostensteigerungen 
berechtigt, bei Kostensenkungen verpflichtet, eine Preis-
änderung durchzuführen. Bei der Preisermittlung ist StWB 
verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufiger 
Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von 
Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen.
10.3 StWB nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprü-
fung der Kostenentwicklung vor. StWB hat den Umfang und den 
Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass Kosten-
senkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben 
Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere 
darf StWB Kostensenkungen nicht später weitergeben als 
Kostensteigerungen.
10.4 Änderungen der Preise werden erst nach brieflicher Mit-
teilung an die Kunden wirksam, die spätestens einen Monat 
vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die Mitteilung 
erfolgt in einfacher und verständlicher Weise unter Hinweis 
auf Anlass, Umfang und Voraussetzung der Preisänderung. 
StWB wird zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der 
brieflichen Mitteilung an den Kunden die Änderung auf seiner 
Internetseite veröffentlichen.
10.4.1 Hat der Kunde einen Vertrag abgeschlossen, der aus-
schließlich eine Kundenkommunikation per E-Mail oder Internet 
vorsieht (Online-Produkt), werden Änderungen der Preise erst 
nach Mitteilung per E-Mail (E-Mail-Mitteilung) an den Kunden 
wirksam, die spätestens einen Monat vor der beabsichtigten 
Änderung erfolgen muss. StWB wird zu den beabsichtigten 
Änderungen zeitgleich mit der E-Mail-Mitteilung an den Kunden 
die Änderung auf seiner Internetseite veröffentlichen.
10.4.2 Die Regelung in Ziff. 10.4.1 gilt abweichend von Ziff. 10.4 
bezogen auf das für die Preisänderungsmitteilung eingesetzte 
Kommunikationsmittel für nachstehenden Fall entsprechend. 
Danach kann die Mitteilung der Preisänderung per E-Mail an-
statt einer brieflichen Mitteilung erfolgen, wenn der Kunde seine 
E-Mail-Adresse der StWB zum Zwecke der vertragsrelevanten 
Kommunikation zur Verfügung gestellt hat. Diese Zweck-
setzung wird vermutet, wenn er seine E-Mail-Adresse bei der 
Vertragsanbahnung oder im Laufe des Vertragsverhältnisses 
als Teil seiner Kontaktdaten mitgeteilt hat. Der Hinweis auf das 
Kündigungsrecht gemäß Ziff. 10.5 erfolgt in diesem Fall wie 
beim Online-Produkt mittels E-Mail-Mitteilung. Der Kunde kann 
dieser Kommunikation per E-Mail jederzeit widersprechen.
10.5 Ändert StWB die Preise, so hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. 
Hierauf wird StWB den Kunden in der brieflichen Mitteilung bzw. 
beim Online-Produkt in der E-Mail-Mitteilung über die bevor-
stehende Änderung ausdrücklich hinweisen. Die Kündigung 
bedarf der Textform. StWB hat die Kündigung unverzüglich nach 
Eingang in Textform zu bestätigen. Das Recht zur ordentlichen 
Kündigung nach § 20 StromGVV bleibt unberührt.
10.6 Abweichend von vorstehenden Ziffern 10.2 bis 10.5 werden 
Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz 
ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmög-
lichkeit an den Kunden weitergegeben.
10.7 Ziffern 10.2 bis 10.5 gelten auch, soweit künftig neue 
Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die 
Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung und Vertei-
lung) oder den Verbrauch von elektrischer Energie betreffende 
Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam werden.

11. Umzug
11.1 Der Kunde ist verpflichtet, StWB jeden Umzug unverzüglich 
vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift 
und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-Identifika-
tionsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese 
Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum 
erfolgen, um StWB eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim 
Netzbetreiber zu ermöglichen. 



11.2 Bei Umzug des Kunden aus dem Gebiet des bisherigen 
Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers 
endet der Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mit-
geteilten Umzugsdatums ohne Weiteres. StWB unterbreitet dem 
Kunden für die neue Entnahmestelle auf Wunsch ein neues 
Stromliefer-Angebot.
11.3 Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netz-
betreibers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs 
Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen 
Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukünftigen Ent-
nahmestelle verwendeten Marktlokations-Identifikationsnummer 
kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des 
Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt 
werden. Die Kündigung beendet diesen Vertrag nicht und StWB 
wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen 
an seinem neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn StWB dem 
Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung 
anbietet und die Belieferung an dessen neuem Wohnsitz mög-
lich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, 
dass der Kunde das Umzugsdatum StWB rechtzeitig mitgeteilt 
hat.
11.4 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 11.1 
aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird StWB die 
Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde 
verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahme-
stelle, für die StWB gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber 
einstehen muss und für die er von keinem anderen Kunden eine 
Vergütung erlangt, nach den Preisen des Vertrages zu vergüten. 
Die Pflicht von StWB zur unverzüglichen Abmeldung der bisheri-
gen Entnahmestelle und Ansprüche von StWB auf entgangenen 
Gewinn wegen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung 
an der neuen Entnahmestelle bleiben unberührt.

12. Außerordentliche Kündigung
12.1 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. StWB 
muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetz-
betreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im 
Falle einer außerordentlichen Kündigung durch StWB trotz der 
Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetrei-
bers, Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA zu 
Lieferantenwechselprozessen) über den Zeitpunkt der Vertrags-
beendigung hinaus der StWB bilanziell zugeordnet werden, 
ohne dass StWB dafür einen Ausgleich erhält (z. B. im Rahmen 
der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), 
schuldet der Kunde für diese fortwährende Belieferung das Ent-
gelt nach diesem Vertrag.
12.2 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines 
Energiediebstahls oder im Fall eines Zahlungsverzugs. Im Fall 
des Zahlungsverzugs besteht das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung nach dieser Ziffer nicht, solange die Sperrvorausset-
zungen des § 19 Abs. 2 StromGVV hinsichtlich Mindestbetrag 
und Häufigkeit der Säumnis nicht vorliegen. Bei der Berechnung 
des Mindestbetrags bleiben nicht titulierte Forderungen außer 
Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat, die wegen 
einer Vereinbarung zwischen StWB und Kunden noch nicht 
fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechts-
kräftig entschiedenen Preiserhöhung von StWB resultieren. 
Dem Kunden ist die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher 
anzudrohen; die Kündigung unterbleibt in diesem Fall ferner, 
wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur Schwere 
des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
vollumfänglich nachkommt.

13. Haftung
13.1 StWB haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung 
(z.B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder 
verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden 
nach Maßgabe von Ziff. 13.2 bis 13.6.
13.2 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei 
Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung sind, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich 
des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber 
geltend zu machen (§ 18 NAV). 
13.3 StWB wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die 
mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsa-
chen Auskunft geben, wenn und soweit sie ihr bekannt sind oder 
von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
13.4 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft 
verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuld-
haften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. 
Kardinalpflichten).
13.5 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende 
Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksich-
tigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte 
voraussehen müssen.
13.6 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt.

14. Vertragsänderungen
14.1 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedin-
gungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, 
StromGVV, StromNZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchst-
richterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundes-
netzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann 
nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen 
der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. 
durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt 

nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss 
des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkraft-
treten – absehbar war), die StWB nicht veranlasst und auf die 
sie auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße 
gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im 
Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Ver-
trages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine 
Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung 
oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist StWB 
verpflichtet, den Vertrag und die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen – mit Ausnahme des Entgelts – insoweit anzupassen 
und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äqui-
valenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/ oder 
der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren 
Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich 
macht (z.B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen).
14.2 Anpassungen des Vertrages und der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nach vorstehendem Absatz sind nur zum 
Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn 
StWB dem Kunden die Anpassung spätestens einen Monat vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem 
Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist in Textform zu kündigen. Hierauf wird der 
Kunde von StWB in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

15. Übertragung des Vertrages
StWB ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 
als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich 
leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine solche Über-
tragung ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem 
Zeitpunkt der Übertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts 
mitzuteilen. Im Falle einer Übertragung hat der Kunde das 
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung geson-
dert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen 
nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, ins-
besondere bei Übertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes, 
bleiben von dieser Ziffer 15 unberührt. 
Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich um 
eine Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten 
im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung von StWB nach § 7 
EnWG handelt.

16. Datenschutz
16.1 Die Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
und des Datenschutzgesetzes werden beachtet.
16.2 Der (potentielle) Kunde willigt ein, dass StWB Wirtschafts-
auskunfteien bzw. der für seinen Wohnsitz zuständigen SCHU-
FA-Gesellschaft Daten (insbesondere Namen und Anschriften-
daten) zum Zwecke der Bonitätsprüfung für die Beantragung, 
die Aufnahme und Beendigung des Liefervertrages übermitteln 
kann und Auskünfte von dort über ihn erhält. Zum Zweck 
der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung des Vertragsverhältnisses werden dabei Wahr-
scheinlichkeitswerte für ein bestimmtes Verhalten des Kunden 
erhoben oder verwendet, in deren Berechnung unter anderem 
die Anschriftendaten des Kunden einfließen.

17. Streitbeilegungsverfahren und Informationen zu 
Verbraucherrechten
17.1 Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber 
und Messdienstleister (Unternehmen) sind verpflichtet, Bean-
standungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbrau-
cher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität 
von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), 
die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit 
Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren 
nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab 
Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucher-
beschwerden, die den Vertragsabschluss oder die Qualität der 
Leistungen von StWB betreffen, sind zu richten an:
StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG 
Packhofstraße 31 
14776 Brandenburg an der Havel 
Telefon: 03381 752-0 
E-Mail: verbraucherservice@stwb.de
Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b 
EnWG anzurufen. Ein solcher Antrag ist erst zulässig, wenn das 
Unternehmen der Verbraucherbeschwerde nicht spätestens 
nach vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen abgeholfen 
hat. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder 
ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt 
unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlich-
tungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 
Abs. 1 Nr. 4 BGB.
StWB ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der  
Schlichtungsstelle Energie verpflichtet.
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:  
Schlichtungsstelle Energie e.V. 
Friedrichstraße 133 
10117 Berlin 
Telefon: 030 2757240-0 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich 
über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den 
Bereich Elektrizität und Gas
Postfach 8001 
53105 Bonn 
Telefon: 030 22480-500 oder 01805 101000 
Telefax: 030 22480-323, 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

17.2 Weitere Möglichkeit der Streitbeilegung bei Online- 
Vertragsschluss: 
Ist der Energieliefervertrag online zustande gekommen, haben 
Verbraucher neben der Anrufung der Schlichtungsstelle nach 
Ziff. 18.1 die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-
Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlos 
Informationen über und Hilfestellung für die Einreichung einer 
Verbraucherbeschwerde zu erhalten. Die OS-Plattform kann 
unter folgendem Link aufgerufen werden:  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Die E-Mail-Adresse der StWB lautet:  
verbraucherservice@stwb.de

StWB Stadtwerke Brandenburg 
an der Havel GmbH & Co. KG

Packhofstraße 31
14776 Brandenburg 

an der Havel
Tel.: 03381 752-0

Fax: 03381 752-318
E-Mail: kundenberatung@stwb.de

Internet: www.stwb.de 13
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